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Digitaler Fortschritt:
Bundesverfassungsgericht eröffnet

neuen Einreichungsweg
Ab August 2023 können Anträge beim

Bundesverfassungsgericht digital eingereicht werden. Ein
Schritt zur Digitalisierung des Rechtsstaats.

Ein Schritt zur Digitalisierung des
Rechtsstaats

  Ab dem 1. August 2023 können Anträge, Schriftsätze und
Anlagen beim Bundesverfassungsgericht nun erstmals auch auf
elektronischem Wege eingereicht werden. Diese Neuerung, die
im Rahmen einer Gesetzesänderung beschlossen wurde, stellt
einen bedeutenden Fortschritt für die Digitalisierung im
deutschen Rechtssystem dar und wurde bereits im April 2023
vom Bundestag verabschiedet. 

Die Bedeutung sicherer Übertragungswege

  Bei der elektronischen Einreichung ist es erforderlich, dass die
Dokumente über zugelassene und sichere Übermittlungswege
übermittelt werden. Das Bundesverfassungsgericht hebt hervor,
dass auf diesen Wegen die Integrität und der Schutz der
Nachrichten stets gewährleistet sind. Unter diesen sicheren
Übertragungswegen fallen das besondere elektronische
Anwaltspostfach sowie das elektronische Bürger- und
Organisationspostfach. Während viele moderne
Kommunikationswege wie E-Mail oder soziale Netzwerke
ausgeschlossen sind, bleibt die Qualitätsgarantie bei den



genehmigten Methoden in den Vordergrund. 

Verpflichtungen für Fachleute und
Behörden

  Die Einführung dieser digitalen Methode ist vor allem für
Rechtsanwälte, Behörden und juristische Personen des
öffentlichen Rechts von großer Relevanz, da diese zur
elektronischen Einreichung verpflichtet sind. Bürgerinnen und
Bürger hingegen haben die Wahl, ob sie den neuen digitalen
Weg nutzen oder weiterhin ihre Dokumente klassisch per Post
oder Telefax versenden möchten. Das bedeutet, dass jeder das
Recht hat, selbst zu entscheiden, welche Methode am besten zu
seinen Bedürfnissen passt. 

Digitale Erreichbarkeit des
Bundesverfassungsgerichts

  Mit dieser Maßnahme wird das Bundesverfassungsgericht nicht
nur für juristische Institutionen erreichbarer, sondern trägt auch
dazu bei, die Abläufe zu modernisieren und effizienter zu
gestalten. Das Gericht wird in der Lage sein,
verfahrensrelevante Dokumente ebenfalls elektronisch an die
Beteiligten und deren Bevollmächtigte zu übermitteln, was zu
einer beschleunigten Kommunikation führen kann. 

Eine zeitgemäße Reform im Rechtssystem

  Bundesjustizminister Marco Buschmann betont die Relevanz
dieser Reform, indem er erklärt: „Die Zeit dafür war reif: Das
Bundesverfassungsgericht ist ein Bürgergericht. Deshalb ist es
richtig, dass es nun auch digital angerufen werden kann.“ Dies
unterstreicht nicht nur die zunehmende Digitalisierung des
Rechtsstaats, sondern zeigt auch den Willen der Politik,
Bürgerinnen und Bürger in einem immer digitaleren Umfeld
angemessen zu unterstützen. 



 – NAG

Details
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